
Förderverein Viktoria Buchholz e. V.

Fußball Förderverein

Vereinssatzung

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Viktoria Buchholz"

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er zu

seinem Namen den Zusatz eV.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Duisburg

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des TuS Viktoria 06

Buchholz e.V., Duisburg (im Folgenden nur „Viktoria")

(2) Diese Zielsetzung des Fördervereins wird insbesondere durch nachfolgende

Maßnahmen und Aufgabenstellungen konkretisiert:

• Förderung und Stärkung der Viktoria

• Sicherstellung der Zukunft der Viktoria für die nächste Generation

• Förderung der Werte der Viktoria Gleichheit, Freundschaft, Kameradschaft,

Respekt, Toleranz, Fairness und Spaß am Sport

• Förderung des Vereinslebens und Identifikation mit der Viktoria

• Finanzierung von Projekten rund um die Platzanlage der Viktoria

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der

jeweils gültigen Fassung. Er wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der

seine Mittel ausschließlich zur Förderung steuerbegünstigter Körperschaften

verwendet. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die

dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

(3) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung an.

Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

(4) Über die Aufnahme entscheidet der erweiterte Vorstand durch Beschluss. Die

Entscheidung ist dem Antragsteller mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung. Lehnt

der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur

Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgültig.

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluss.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu

unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu

befolgen.

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu benutzen und an

den Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht,

gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. Sie

haben in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht. Eine Übertragung oder

Vererbung des Stimmrechts ist nicht zulässig. In der Mitgliederversammlung kann

das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung, Ausschluss oder Streichung

der Mitgliedschaft.

(2) Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären. Der Austritt ist

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines

Kalenderjahres zulässig. Zur Einhaltung der Frist ist rechtzeitiger Zugang der

Austrittserklärung an ein Mitglied des Vorstands erforderlich.
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(3) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. Über den

Ausschluss entscheidet auf Antrag des erweiterten Vorstands die

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden

Mitglieder. Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied

mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen. Eine schriftlich

eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den Ausschluss

entscheidenden Versammlung zu verlesen. Der Ausschluss des Mitglieds wird mit der

Beschlussfassung wirksam. Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei

Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich schriftlich

bekanntgemacht werden.

(4) Die Streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied je nach gewählter

Zahlungsweise mit

• mindestens sechs Monatsbeiträgen,

• mindestens zwei Quartalsbeiträgen,

• mindestens einem Halbjahresbeitrag oder

• mindestens einem Jahresbeitrag

in Rückstand ist und den rückständigen Betrag auch nach schriftlicher Mahnung

nicht innerhalb von sechs Monaten von der Absendung der Mahnung an voll

entrichtet. Die Mahnung muss mit eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein

bekannte Anschrift des Mitglieds gerichtet sein. In der Mahnung muss auf die

bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Mahnung

ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt. Die Streichung

erfolgt durch Beschluss des Vorstands, der dem betroffenen Mitglied nicht

bekanntgemacht wird.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

(1) Es ist ein wahlweise ein monatlicher, quartärlicher, halbjähriger oder jährlicher Beitrag

zu entrichten.

(2) Für die Höhe ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der

Mitgliederversammlung beschlossen wird.

(3) Der Beitrag ist im Voraus zu zahlen und für den Eintrittsmonat voll zu entrichten.

(4) Der Vorstand kann Beiträge stunden oder ganz oder teilweise erlassen.
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(5) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand,

b) die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der erweiterte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

• ein/eine Vorsitzende(r)

• ein/eine stellvertretende(r) Vorsitzende(r) / Schriftführer(in)

• ein/eine Schatzmeister(in) / Finanzvorstand

• ein/eine Kassenprüfer(in)

• 1. Beisitzer

• 2. Beisitzer

• 3. Beisitzer

• 4. Beisitzer

Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die

unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf

bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. Die Position

der Beisitzer müssen nicht zwingend besetzt werden.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die erste Vorsitzende, der/die

stellvertretende Vorsitzende und der/die Schatzmeister(in). Zwei dieser

Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise

beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen

Verfügungen über Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte sowie zur

Aufnahme eines Kredits von mehr als € 5.000 (in Worten: fünftausend) die

Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.

(4) Der erweiterte Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine

Geschäftsordnung geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern

verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.
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(5) Der erweiterte Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Er ist

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind oder

schriftlich zustimmen. Die Mitglieder des erweiterten Vorstands dürfen sich vertreten

lassen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(6) Beschlüsse des erweiterten Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll

niedergelegt und von mindestens zwei vertretungsberechtigten

Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

(7) Das Amt eines Mitglieds des (erweiterten) Vorstands endet mit seinem

Ausscheiden aus dem Verein. Scheidet ein Mitglied des (erweiterten) Vorstands

aus diesem oder einem anderen Grund vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der

Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese

Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten

Mitgliederversammlung im Amt.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die

Mitgliederversammlung ist einzuberufen,

a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,

b) mindestens einmal jährlich, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des

Kalenderjahres,

c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen drei Monaten,

d) wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder unter Angabe des

Zwecks und der Gründe verlangt wird.

(2) Der/die Vorsitzende oder eine(r) seiner Stellvertreterinnen leitet die

Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der Vorsitzenden kann die

Mitgliederversammlung eine(n) besonderen Versammlungsleiter(in) bestimmen.

(3) Der Vorstand hat der vorstehend unter Abs. 1 Buchstabe b zu berufenden

Versammlung einen Jahresbericht und eine Jahresrechnung vorzulegen; die

Versammlung hat über die Entlastung des Vorstands Beschluss zu fassen.
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(4) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von

drei Wochen einzuberufen. Eine telekommunikative Übermittlung, so auch per E-Mail

genügt. Die Frist beginnt mit der Absendung der Einladung an die letzte bekannte

Mitgliederanschrift/E-Mail Adresse. Die Einberufung der Versammlung muss den

Gegenstand der Beschlussfassung bezeichnen. Jedes Mitglied kann bis spätestens

eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich

beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt

werden. Der Versammlungsleiter hat sodann zu Beginn der Versammlung die

Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der

Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden

(Dringlichkeitsanträge), beschließt die Mitgliederversammlung.

(5) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:

a) die Genehmigung der Jahresrechnung

b) die Entlastung des (erweiterten) Vorstands

c) die Wahl des (erweiterten) Vorstands

d) Satzungsänderungen

e) die Festsetzung der Beitragsordnung

f) Anträge des Vorstands und der Mitglieder

g) Berufungen abgelehnter Bewerber

h) die Auflösung des Vereins

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes volljährige Mitglied hat

eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

11.04.2019 6



Förderverein Viktoria Buchholz e. V.

Fußball Förderverein

(7) Zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie über die Auflösung

des Vereins ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder

erforderlich. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf

von vier Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung

mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung hat

frühestens zwei Monate vor, spätestens vier Monate nach dem ersten

Versammlungstag stattzufinden. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf

die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Einladung zu jener

Versammlung muss einen Hinweis auf die erleichterte Beschlussfähigkeit

enthalten.

(8) Zu einem Beschluss über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier

Fünfteln der erschienenen Mitglieder, zu einem Beschluss, der eine Änderung der

Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder

erforderlich. Geringfügige Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder

Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von

sich aus vornehmen. Satzungsänderungen werden allen Vereinsmitgliedern

schriftlich mitgeteilt.

(9) Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder des

Vereins notwendig; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss

schriftlich erfolgen.

(10) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens fünf

Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. Bei der Beschlussfassung

entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen der

erschienenen Mitglieder zählen als Neinstimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag

als abgelehnt.

(11) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift

aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung und dem

Protokollführer zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren,

unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied ist

berechtigt, die Niederschrift einzusehen.
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§ 10 Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das

Vereinsvermögen an die Viktoria die es unmittelbar und ausschließlich für

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 11.04.2019 in

Duisburg errichtet.

Unterschriften der Gründungsmitglieder: (siehe Original Dokument)

Die Mitgliederversammlung des Vereins Förderverein Viktoria Buchholz e.V. hat am

11.04.2019 folgende Beitragsordnung beschlossen:

Beitragsordnung des Vereins Förderverein Viktoria Buchholz e.V.

(1) Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird

wahlweise monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich erhoben.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.

(2) Die Beiträge werden jeweils zum ersten Werktag je nach Zahlungsmodus eines

jeden Monats, im ersten Monat des laufenden Quartals/ Halbjahres/ Jahres

eingezogen. Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat.

(3) Der Beitrag beträgt je nach Zahlungsmodus

a. monatlich 2,00 Euro,

b. vierteljährlich 6,00 Euro

c. halbjährlich 12,00 Euro

d. jährlich 24,00 Euro.

(4) Diese Beitragsordnung kann bei Notwendigkeit vom erweiterten Vorstand per

Beschluss geändert werden. Der Vorstand hat Änderungsbeschlüsse bezüglich

dieser Satzung in der nächsten Mitgliederversammlung vorzulegen.

Beschlossen am 11.04.2019.

Unterschrift Protokollführer Unterschrift Versammlungsleiter
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